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Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons 
Graubünden (Gesundheitsgesetz) 

Änderung vom 19. Oktober 2005 

 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 
 
gestützt auf Art. 87 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 28. Juni 2005, 
 
beschliesst: 

I. 
Das Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden vom 2. 
Dezember 1984 wird wie folgt geändert: 

Art. 1a  
Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Gesetz 
beziehen sich auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des 
Gesetzes nicht etwas anderes ergibt. 

Art. 4 
Aufgehoben 

Art. 5 
1 Die Regierung übt die Aufsicht über das öffentliche Gesundheitswesen  
aus. 
2 Aufgehoben 

Gleichstellung 
der Geschlechter 

Kanton 
1. Regierung 
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Art. 6  
Das zuständige Departement vollzieht die Erlasse auf dem Gebiete des 
Gesundheitswesens und trifft die notwendigen gesundheitspolizeilichen 
Massnahmen und Verfügungen, sofern diese Aufgaben nicht ausdrücklich 
anderen Behörden oder Ämtern übertragen sind. 

Art. 6a 
Das zuständige Amt: 
a) beaufsichtigt die Spitäler, Kliniken und Heilbäder, die stationären 

Angebote zur Pflege und Betreuung von Langzeitpatienten und von 
betagten Personen, die Institutionen der häuslichen Pflege und 
Betreuung, die medizinischen Institute, die Laboratorien sowie 
Personen, die Berufe des Gesundheitswesens ausüben; 

b) erteilt und entzieht die gesundheitspolizeilichen Bewilligungen; 
c) verfügt die Beschlagnahme und Vernichtung von 

gesundheitsgefährdenden Erzeugnissen, Gegenständen, Bestandteilen, 
Pflanzen, Geräten oder Stoffen; 

d) verfügt die Schliessung und Liquidation von Praxen oder Betrieben; 
e) führt die gesundheitspolizeilichen Strafverfahren. 

Art. 7 
1 Für die Behandlung von Fragen des Gesundheitswesens kann die 
Regierung Kommissionen einsetzen. 
2 Aufgehoben 
3 Aufgehoben 

Art. 8 
Aufgehoben 

Art. 9 
Bestimmungstext unverändert 

Art. 10 
Aufgehoben 

Art. 11 
Aufgehoben 

2. Departement 

3. Amt 

4. Kommissi-
onen 

5. Bezirksärzte 
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III. Gesundheitsförderung und Prävention  

Art. 13 
1 Der Kanton ist im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention 
zuständig für: 
a) gemeindeübergreifende Aufgaben; 
b) die fachliche Unterstützung der Gemeinden; 
c) die Koordination der Aktivitäten der Gemeinden. 
2 Er kann einzelne Aufgaben Dritten übertragen.  
3 Der Kanton kann Beiträge gewähren: 
a) an Projekte zur Gesundheitsförderung und Prävention; 
b) zur Erhebung von Grundlagen betreffend den Gesundheitszustand der 

Bevölkerung; 
c) an Institutionen, die einen wichtigen Beitrag an die 

Gesundheitsförderung oder Prävention der Bevölkerung leisten. 

Art. 14 
Die Gemeinden sind insbesondere zuständig für: 
a) die Gesundheitsförderung und Prävention ihrer Bevölkerung; 
b) die Information der Bevölkerung über die ihre Gesundheit fördernden 

Lebensgewohnheiten und Lebensbedingungen. 

Art. 15 
1 Die Werbung für Alkoholprodukte mit mehr als 20 Volumenprozenten 
sowie für Tabak und Tabakerzeugnisse ist verboten: 
a) auf, über oder entlang von öffentlichen Strassen und Plätzen; 
b) auf privatem, von öffentlichen Strassen und Plätzen her einsehbarem 

Grund; 
c) bei oder in öffentlichen Gebäuden, die im Besitze von öffentlich-

rechtlichen Körperschaften oder selbständigen Anstalten sind.  
2 Es ist verboten, Tabak und Tabakerzeugnisse: 
a) an Personen unter 16 Jahren zu verkaufen; 
b) zu Werbezwecken an Personen unter 16 Jahren abzugeben; 
c) durch jedermann zugängliche Automaten zu verkaufen.  
3 Die Gemeinden sorgen für die Einhaltung der Werbebeschränkungen für 
Alkohol und Tabakerzeugnisse sowie der Abgabe- und 
Verkaufsbeschränkungen von Tabak und Tabakerzeugnissen. 

Art. 16 Abs. 2 
Aufgehoben 

Zuständigkeit  
1. Kanton 

2. Gemeinden 

Alkohol und 
Tabak 
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Art. 25 Abs. 1 
Private Spitäler  
1. Bewilligungspflicht 
1 Der Betrieb privater Spitäler und Kliniken bedarf einer Bewilligung. 

Art. 26 
2. Beistandspflicht 

Bestimmungstext unverändert 

Art. 28 Abs. 1 
1 Die Einrichtung und der Betrieb privater Laboratorien sowie 
medizinischer Institute bedürfen einer Bewilligung. 

Art. 28a 
Angebote zur Pflege und Betreuung von betagten und pflegebe-
dürftigen Personen bedürfen einer Bewilligung. Die Regierung kann 
Ausnahmen festlegen. 
 

VI. Berufe im Gesundheitswesen 

1. ALLGEMEINES 

Art. 29 
1 Die schulmedizinische Behandlung von Krankheiten, Verletzungen, 
Behinderungen oder sonstiger gesundheitlicher Störungen auf eigene 
Rechnung oder in eigener fachlicher Verantwortung auf Rechnung einer 
anderen Person bedarf einer Bewilligung zur Berufsausübung. 
2 Der Bewilligungspflicht unterstehen Tätigkeiten, die folgenden Berufen 
zuzuordnen sind: 
a) Ärztin; 
b) Apothekerin; 
c) Zahnärztin; 
d) Chiropraktorin; 
e) Augenoptikerin;  
f) Dentalhygienikerin; 
g) Drogistin; 
h) Hebamme; 
i) Ergotherapeutin; 
k) Ernährungsberaterin; 
l) Logopädin; 
m) medizinische Masseurin; 
n) Pflegefachfrau; 
o) Physiotherapeutin; 

Bewilligungs-
pflicht 
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p) Podologin; 
q) Psychotherapeutin. 
3 Die Regierung kann zum Schutze der öffentlichen Gesundheit weitere 
schulmedizinische oder andere Tätigkeiten des Gesundheitswesens mit 
klar umschriebenem Tätigkeitsgebiet und eigenem Berufsbild der 
Bewilligungspflicht unterstellen.  

Art. 29a 
1 Für die Ausübung der Homöopathie, der Traditionellen Chinesischen 
Medizin und der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde bedarf es 
einer Bewilligung als Naturheilpraktikerin. 
2 Die Bewilligung zur Berufsausübung wird Personen erteilt: 
a) die sich über eine Registrierung bei einer von der Regierung 

bezeichneten gesamtschweizerisch tätigen Stelle, die ein 
Qualitätslabel für die Ausbildung vergibt, ausweisen; 

b) die die nach früherem Recht vorausgesetzte kantonale Prüfung für 
Naturheilpraktiker bestanden haben oder 

c) die einen eidgenössisch anerkannten Ausbildungsabschluss erworben 
haben. 

Art. 29b 
1 Die fachverantwortliche Vertretung einer Person mit einer 
Berufsausübungsbewilligung bedarf einer Bewilligung.  
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Vertretung die 
Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Artikel 30 Absatz 1 erfüllt. Die 
Bewilligung kann befristet werden.  

Art. 30 
1 Die Bewilligung zur Berufsausübung wird erteilt, wenn die 
gesuchstellende Person: 
a) ein entsprechendes eidgenössisches, ein eidgenössisch oder 

gesamtschweizerisch anerkanntes Diplom oder einen entsprechenden 
Fähigkeitsausweis besitzt,  

b) zivilrechtlich handlungsfähig ist,  
c) eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat, 

sofern die Tätigkeit dies erfordert,  
d) keine die Berufsausübung betreffende strafbare Handlung begangen 

hat und  
e) mit keinen körperlichen oder geistigen Gebrechen behaftet ist, welche 

die Berufsausübung schwerwiegend beeinträchtigen. 
2 Um die Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen, können 
ausnahmsweise auch Personen mit einem gleichwertigen anderen Diplom 
oder Fähigkeitsausweis zur Berufsausübung zugelassen werden. Weitere 

Alternativmedi- 
zinische 
Tätigkeiten 

Stellvertretung 

Bewilligungs-
voraussetzungen 
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Zulassungen richten sich nach der Bundesgesetzgebung. Die Zulassungen 
können befristet sowie mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.  

Art. 30a 
1 Die Bewilligung zur Berufsausübung erlischt: 
a) mit dem Verlust der zivilrechtlichen Handlungsfähigkeit; 
b) mit dem schriftlich erklärten Verzicht auf die Berufsausübung; 
c) mit der Erfüllung des 70sten Altersjahres. 
2 Die Bewilligung erlischt mit der Erfüllung des 70sten Altersjahres nicht, 
wenn die betreffende Person aufgrund eines bezirksärztlichen Zeugnisses 
den Nachweis erbringt, sowohl in physischer als auch in psychischer 
Hinsicht in der Lage zu sein, weiterhin den Beruf ausüben zu können. Der 
Nachweis ist jeweils alle zwei Jahre einzureichen. 

Art. 31 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 
1 Die Bewilligung zur Berufsausübung kann verweigert oder entzogen 
werden, wenn:  
a) die Verletzung eines für die Berufsausübung relevanten 

Straftatbestandes gerichtlich festgestellt wurde;  
3 Besteht ein begründeter Verdacht, dass ein Grund für den Entzug der 
Berufsausübungsbewilligung gemäss Absatz 1 vorliegt, kann zum Schutze 
von Leib und Leben die Bewilligung vorsorglich entzogen werden. 

Art. 32 
1 Personen, die eine Tätigkeit ausüben, die nicht der Bewilligungspflicht 
unterliegt, ist es untersagt: 
a) Blutentnahmen und Injektionen vorzunehmen oder anderweitige 

Praktiken anzuwenden, die Körperverletzungen und Blutungen zur 
Folge haben; 

b) Substanzen und physikalische Mittel anzuwenden, die offenkundig 
die Gesundheit gefährden; 

c) schulmedizinische Behandlungen sowie chirurgische und 
geburtshilfliche Verrichtungen vorzunehmen; 

d) übertragbare Krankheiten, einschliesslich Geschlechtskrankheiten, zu 
behandeln oder die Ausbreitung dieser Krankheiten zu begünstigen; 

e) Manipulationen an der Wirbelsäule vorzunehmen; 
f) Heilmittel der Abgabekategorien A bis C bei Personen anzuwenden, 

die bei ihnen in Behandlung stehen; 
g) Heilmittel der Abgabekategorien A bis D abzugeben; 
h) Heilmittel der Abgabekategorien A bis C zu empfehlen; 
i) Rezepte auszustellen; 
k) amtliche Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen auszustellen. 
2 Sie sind verpflichtet, einen Arzt beizuziehen, wenn der Zustand der zu 
behandelnden Person ärztliche Abklärung oder Behandlung erfordert. 

Erlöschen der 
Bewilligung 

Einschränkungen 
der bewilli-
gungsfreien 
Tätigkeiten 
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3 Das Amt kann bei einem Verstoss gegen Absatz 1 oder 2 oder bei 
schwerwiegenden fachlichen Verfehlungen zum Schutze der öffentlichen 
Gesundheit gegenüber Personen, die eine nach diesem Gesetz 
bewilligungsfreie Tätigkeit ausüben, ein Berufsausübungsverbot 
aussprechen.  

2. RECHTE UND PFLICHTEN 

Art. 33 
1 Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung haben bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit  
a) sich nach den anerkannten Regeln der Kunst sowie den Grundsätzen 

der Wissenschaft, der Ethik und der Wirtschaftlichkeit zu richten; 
b) die Patientenrechte zu wahren; 
c) sich auf das in den Ausbildungsrichtlinien und den zugehörigen 

Weiterbildungsrichtlinien umschriebene Tätigkeitsgebiet zu 
beschränken; 

d) bei ausserordentlichen Vorkommnissen auf dem Gebiete des 
Gesundheitswesens dem Kantonsarzt unverzüglich Meldung zu 
erstatten; 

e) der Polizei alle nicht natürlichen Todesfälle unverzüglich zu melden. 
2 Sie dürfen gleichzeitig nur eine Praxis oder einen Betrieb leiten. Mit 
Zustimmung des Amtes ist die Leitung einer Zweitpraxis oder eines 
Zweitbetriebes zulässig, wenn sichergestellt ist, dass gleichzeitig nur eine 
Praxis beziehungsweise ein Betrieb geöffnet ist oder die personellen und 
fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Zweitpraxis erfüllt sind. 
3 Inhaber einer Berufsausübungsbewilligung, die ihren Beruf in einem 
wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis ausüben, haben sicher zu stellen, 
dass sie in ihrem Entscheid über Fachfragen nicht behindert werden.  

Art. 33a 
1 Personen mit einer Berufsausübungsbewilligung dürfen nur solche 
Verrichtungen an ihnen fachlich unterstellte Personen übertragen, zu deren 
Ausführung sie selber berechtigt sind und die nicht ihre persönliche 
Ausübung erfordern. 
2 Sie sind dafür verantwortlich, dass die ihnen fachlich unterstellten 
Personen die übertragenen Verrichtungen beherrschen. 

Art. 34 
1 Alle im Kanton tätigen Ärzte, Apotheker und Zahnärzte sind verpflichtet, 
in dringenden Fällen Berufshilfe zu leisten.  

Berufspflichten 

Übertragung von 
Verrichtungen an 
fachlich 
unterstellte 
Personen 
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2 Sie sind verpflichtet, sich an einem regionalen Notfalldienst zu beteiligen 
und für eine entsprechende Vertretung während längerer Abwesenheit 
besorgt zu sein.  

Art. 35 
1 Die zur Berufsausübung zugelassenen Personen und deren Hilfspersonen 
unterstehen dem Berufsgeheimnis. Sie dürfen kein Geheimnis offenbaren, 
das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie in 
dessen Ausübung wahrgenommen haben. 
2 Sie sind von Gesetzes wegen vom Berufsgeheimnis befreit, soweit es um 
die Durchsetzung von Forderungen aus dem Behandlungsverhältnis geht 
oder wenn sie den zuständigen Behörden Wahrnehmungen melden, die auf 
ein Verbrechen oder Vergehen gegen Leib und Leben, die öffentliche 
Gesundheit oder die sexuelle Integrität schliessen oder eine 
vormundschaftliche Massnahme im Sinne von Art. 369 oder 370 ZGB 
angezeigt erscheinen lassen. 
3 Das Amt ist für die Befreiung vom Berufsgeheimnis zuständig, soweit 
nicht der Patient selbst die Befreiung vom Berufsgeheimnis erteilt hat. 

Art. 37 
1 Personen, die einen bewilligungspflichtigen Beruf ausüben, dürfen 
Werbung machen, sofern sie die zur Berufsausübung erforderliche 
Bewilligung besitzen. Die Werbung hat auf den Bewilligungsinhaber zu 
lauten. 
2 Die Werbung hat sich auf das berufsspezifische Tätigkeitsgebiet zu 
beschränken, muss objektiv und darf nicht aufdringlich sein. Es dürfen 
dabei nur die in den einschlägigen Gesetzen enthaltenen 
Berufsbezeichungen und Titel verwendet werden. 

Art. 38 
1 Der Bewilligungsinhaber sowie die ihm fachlich unterstellten Personen 
haben über ihre Berufstätigkeit Aufzeichnungen zu machen, die Angaben 
zur behandelten Person sowie die wesentlichen Daten betreffend den 
Zeitraum und die Art der Behandlung enthalten.  
2 Die Aufzeichnungen sind während mindestens 10 Jahren aufzubewahren. 

Art. 39 
Ärzte und Zahnärzte sind verpflichtet, unterstützungsbedürftige Patienten 
zu behandeln. Ausser bei einem Notfall haben sie vor Beginn der 
Behandlung bei der für die Unterstützung zuständigen Gemeinde eine 
Kostengutsprache einzuholen. Ohne Kostengutsprache ist die für die 
Unterstützung zuständige Gemeinde nicht zur Übernahme der Kosten 
verpflichtet. 

Berufsgeheimnis 

Werbung 
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Art. 40 
Aufgehoben 

Art. 41 
1 Der Betrieb einer öffentlichen Apotheke bedarf einer Bewilligung.  
2 Nicht öffentlichen Apotheken ist es untersagt, ärztliche oder 
zahnärztliche Rezepte auszuführen.  

Art. 42 
Aufgehoben 

Art. 43 
Aufgehoben 

Gleiderungstitel vor Art. 45 
Aufgehoben 

Art. 45 
Aufgehoben 

Art. 46 
Aufgehoben 

Art. 47 
Aufgehoben 

Art. 48 
Aufgehoben 

VII. Rechtspflege und Gebühren 

Art. 49 
1 Vorsätzliche oder fahrlässige Widerhandlungen gegen dieses Gesetz oder 
die sich darauf stützenden Verordnungen und Verfügungen werden, soweit 
nicht besondere Strafbestimmungen anwendbar sind, mit Busse bis 20 000 
Franken geahndet.  
2 Personen, die gewerbsmässig oder wiederholt handeln, werden mit Busse 
bis 100 000 Franken bestraft. 
3 In leichten Fällen kann eine Verwarnung ausgesprochen werden. 

Apotheken 
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Art. 50 
1 Bei Gefahr für die öffentliche Gesundheit können 
gesundheitsgefährdende Erzeugnisse, Gegenstände, Bestandteile, 
Pflanzen, Geräte oder Stoffe beschlagnahmt werden. Die Rückgabe wird 
verfügt, sobald keine Gefahr mehr besteht. Ist mit einer dauernden Gefahr 
zu rechnen, so wird die Verwertung oder Vernichtung der 
beschlagnahmten Erzeugnisse, Gegenstände, Bestandteile, Pflanzen, 
Geräte oder Stoffe verfügt.  
2 Wenn durch den Betrieb von Praxen und Betrieben die öffentliche 
Gesundheit gefährdet wird, kann deren Schliessung verfügt werden. Die 
Wiedereröffnung von Praxen beziehungsweise Betrieben wird verfügt, 
wenn die Gefährdung beseitigt ist. Ist mit einer dauernden Gefahr zu 
rechnen, wird die Liquidation der Praxis beziehungsweise des Betriebes 
verfügt.  
3 Die Kosten der Verwertung, Vernichtung oder Liquidation trägt der 
Eigentümer. Die Kosten können vom Verwertungs- oder Liquidationserlös 
in Abzug gebracht werden. 

Art. 51 
1 Gegen Verfügungen des Amtes kann der Betroffene Beschwerde an das 
vorgesetzte Departement erheben.  
2 Gegen Entscheide des Departementes steht dem Betroffenen bei 
Verwaltungssachen der Rekurs an das Verwaltungsgericht und bei 
Strafsachen die Berufung an den Kantonsgerichtsausschuss offen. 

Art. 52 
Aufgehoben 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 53 Abs. 2 
Aufgehoben 

Art. 54 Abs. 2 bis 4 
Aufgehoben 

Art. 55 
Aufgehoben 

II. 
Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser 
Teilrevision. 

Beschlagnahme, 
Betriebsschlies-
sung 

Rechtsmittel 


